
Identitätskarte 

Wenn ich eine ID beantragen möchte, wie muss ich vorgehen? 

 ein aktuelles Passfoto besorgen 
(nicht älter als 1 Jahr, schwarz-weiss oder farbig, vor neutralem Hintergrund, Frontansicht, ohne 
Kopfbedeckung, ohne Sonnenbrille - gilt auch für Kinder)  

 Sollte Ihre ID-Karte verloren gegangen sein, benötigen wir eine Verlustanzeige der Polizei.  
 Sie müssen persönlich beim Einwohneramt vorbeikommen; mitzubringen sind:  

- Passfoto  
- alte Identitätskarte (wenn vorhanden)  
- Verlustanzeige der Polizei (falls ID verloren/gestohlen)  

Minderjährige und bevormundete Personen müssen von ihrem gesetzlichen Vertreter bzw. der gesetzlichen 
Vertreterin begleitet werden oder eine Vollmacht mitbringen. Jede schreibfähige Person hat den Antrag zu 
unterschreiben - in der Regel ab 7 Jahren. 

Ab wann braucht es ein Foto für die ID? 

ab Geburt 

Wenn ich schon einmal eine ID im Kreditkartenformat hatte, muss ich für eine neue ID 
trotzdem ein neues Foto bringen? Bleiben die Fotos nicht gespeichert und können 
wiederverwendet werden? 

Es braucht für jede Neuausstellung ein neues Passfoto. Die Fotos können aus Datenschutzgründen nicht 
aufbewahrt werden. 

Wie lange ist meine ID noch gültig? 

Ihre ID behält ihre Gültigkeit bis zum angegebenen Ablaufdatum und nicht darüber hinaus. 

Wie lange dauert es, bis ich eine ID bekomme? 

ca. 10 Arbeitstage (1 – 2 Wochen) 

Kosten und Gültigkeitsdauer 

Die Kosten sinken massiv, wenn die ID zusammen mit einem Pass beantragt wird; sie würde so lediglich CHF 
13.-- kosten (siehe unter Pass).  

Erwachsene 
Gültigkeit => 10 Jahre 
Kosten => CHF 70.-- (inkl. 5.-- Porto)  

Kinder bis 3 Jahre 
Gültigkeit => 3 Jahre 
Kosten => CHF 35.-- (inkl. 5.-- Porto)  

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 
Gültigkeit => 5 Jahre 
Kosten => CHF 35.-- (inkl. 5.-- Porto) 

Für weitere Fragen 

Einwohneramt 
Gemeindehaus 
Hauptstrasse 16 
8716 Schmerikon 
055 286 11 13 
E-mail: silvia.tremp@schmerikon.ch 

https://www.rapperswil-jona.ch/Polizei.1113.0.html
https://www.rapperswil-jona.ch/Pass.1003.0.html


Biometrischer Pass10 

Am 1. März 2010 wurde in der ganzen Schweiz der neue biometrische Pass10 eingeführt. 
Ausführliche Informationen zum Pass10, Pass06 und Pass03 erhalten Sie unter: 

Passbüro des Kantons St.Gallen  

Kriterien Passfotos, Gebühren, Passmodelle  

Pass10 

Wie und wann beantrage ich einen Pass10? 
 
Ab dem 24.02.2010 müssen Reisepässe (Pass10) direkt beim Passbüro in St. Gallen (St. Leonhard-Str.40 / 
vis-à-vis Bahnhof im Hauptgebäude) beantragt werden. Die persönliche Vorsprache in St. Gallen ist 
zwingend, dafür entfällt der Gang auf das Einwohneramt der Wohnsitzgemeinde. Der/die Bürger/in hat sich tele-
fonisch (071 229 36 31) oder per Internet mit dem Passbüro in Verbindung zu setzen, um den Termin für die 
Erfassung der biometrischen Daten zu vereinbaren. Es sind die "alten"  Ausweise (Pass/ID) mitzubringen. Ein 
Passfoto muss nicht beigebracht werden, da das digitale Passbild im Erfassungszentrum erstellt wird. Die 
Lieferfrist für den neuen Pass10 beträgt maximal 10 Arbeitstage. 

Die Bestimmungen für den Pass03 bzw. Pass06 bleiben bestehen, d.h. die Gültigkeit dieser Pässe endet 
mit deren Ablauf. 

Gebühren Pass10 (inkl. Porto) 

Fr. 145.-- Erwachsene (10 Jahre gültig)  

Fr. 153.-- Erwachsene Kombi Pass und Identitätskarte (10 Jahre gültig)  

Fr. 65.--   Jugendliche unter 18 Jahren (5 Jahre gültig)  

Fr. 73.--   Jugendliche unter 18 Jahren Kombi Pass und Identitätskarte (5 Jahre gültig)  

Notpass (provisorischer Pass)  

siehe unter Notpass. 

Identitätskarten 

Identitätskarten werden bis auf weiteres ohne Datenchip ausgestellt. Daher können sie weiterhin beim 
Einwohneramt beantragt werden (ausser beim Kombi-Angebot). Wie bisher ist die persönliche Vorsprache  auf 
dem Einwohneramt Schmerikon zwingend. Zur Beantragung nehmen Sie folgende Unterlagen mit:  

-  ein aktuelles Passfoto, nicht älter als ein Jahr (Richtlinien siehe Passbüro St.Gallen)  

-  alte Identitätskarte (wenn nicht vorhanden, allenfalls Pass)  

-  Verlustanzeige der Polizei, sofern die Identitätskarte verloren oder gestohlen wurde  

Minderjährige oder Bevormundete müssen von ihrem/er gesetzlichen Vertreter/in begleitet werden. Jede 
schreibfähige Person hat den Antrag persönlich zu unterschreiben - in der Regel ab dem 7. Altersjahr.  

Gebühren inkl. Porto:  

Fr. 70.--       Erwachsene  

Fr. 35.--       Jugendliche unter 18 Jahren  

sind bei der Beantragung am Schalter zu bezahlen. 

Für weitere Fragen 

Einwohneramt 

Gemeindehaus 
Hauptstr. 16 
8716 Schmerikon 

Tel.: 055 286 11 13 
Fax: 055 286 11 12 
E-Mail: silvia.tremp@schmerikon.ch 

http://www.passbuero.sg.ch/
https://www.rapperswil-jona.ch/Not-Pass.1006.0.html
mailto:silvia.tremp@schmerikon.ch


Not-Ausweis - provisorischer Pass 

Was ist zu tun, wenn ich dringend einen Ausweis (Pass) benötige? 

In diesem Fall kann nur ein provisorischer Pass (Notpass) beantragt werden. Er muss wie der Pass10 direkt beim 
Passbüro St. Gallen beantragt werden (persönliche Vorsprache). Für Reisen in und durch die USA ist der 
provisorische Pass seit dem 1. Juli 2009 nicht gültig.  

Sofern keine Zeit mehr besteht, einen Notpass über das Passbüro zu beziehen, kann dieser auch 
ausnahmsweise beim Flughafen, an der Passkontrolle, beantragt werden. Es müssen ca. 2 h eingerechnet und 
ein Ausweis (z.B. Fahrzeug-Ausweis oder alter Pass/ID) und ein Passfoto vorgelegt werden.  

Wie unterscheidet sich der provisorische vom ordentlichen Pass? 

Der provisorische Pass hat lediglich 16 Seiten und wird nur für die Dauer dieser bestimmten Reise ausgestellt, in 
der Regel für ein Jahr, da in vielen Ländern der Pass sechs Monate über das Rückreisedatum gültig sein muss. 

Kosten und Gültigkeitsdauer 

Provisorischer Pass 
Erwachsene => CHF 100.-- 
Kinder => CHF 100.-- 
Gültigkeit => Für die Dauer der Reise, maximal 12 Monate  

Not-Pass - am Flughafen ausgestellt 
Erwachsene => ca. CHF 150.--.  

Für weitere Fragen 

Einwohneramt 

Gemeindehaus 
Hauptstrasse 16 
8716 Schmerikon 
 
Tel.: 055 286 11 13 
Fax: 055 286 11 12 
E-Mail: silvia.tremp@schmerikon.ch 


